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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Aurich  

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) vom 08.05.2008 

 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in Verbindung mit §§ 1, 2 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-gesetzes (NKAG) – jeweils 
in den zurzeit geltenden Fassungen – hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 30.05.2024 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Aurich (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 08.05.2008 wird aufgehoben.   
 

Artikel 2 
 
Ist die sachliche Beitragspflicht für eine straßenbauliche Maßnahme auf der Grundlage der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Aurich vom 08.05.2008 vor deren Aufhebung entstanden, der 
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Beitrag dann aber unter der Geltung der Satzung nicht mehr festgesetzt worden, so wird er auch 
künftig nicht mehr festgesetzt.  
 

Artikel 3 
 
Diese Aufhebungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.  
 
Aurich, 31.05.2024 
 
Stadt Aurich  
 
Der Bürgermeister  
Feddermann  
 

 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze  

für die Realsteuern in der Stadt Aurich (Hebesatzsatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen  
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 1 des Niedersächsischen  
Kommunalabgabengesetzes (NKAG), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), der §§ 1 und 
16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) sowie des § 1 des Gesetzes zur  Übertragung der Festsetzung 
und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtigten  Gemeinden (Realsteuer-Erhebungsgesetz) in 
der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der  Stadt Aurich in seiner Sitzung am  30.05.2024 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung  über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)  beschlossen:  
 

Artikel I 
 
§ 1 (Steuersätze) erhält folgende Fassung:  
  
Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:  
 

1. Grundsteuer  
  

 1.1.  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)  420 v.H.  
  

 1.2.  für Grundstücke (Grundsteuer B)  441 v.H.  
  

  
2. Gewerbesteuer  400 v.H.  

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.  
 
Aurich, den 31.05.2024 
 
Stadt Aurich  
 
Der Bürgermeister  
Feddermann 
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Stadt Norden: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 224 V „B 72 Nr. 24 / Gulfhof“ und  
114. Änderung des FNP 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 1 BauGB 

 
Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 224 V „B 72 Nr. 24 / Gulfhof“ sowie die Aufstellung der 114. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren beschlossen. Ziel dieser Bauleitplanungen ist der Wiederaufbau eines ehemaligen 
Gulfhofes.  
 
Das Plangebiet ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 

 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird für die o.a. Bauleitpläne die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt. Die Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen 
und deren voraussichtliche Auswirkungen erfolgt vom 10.06.2024 bis zum 05.07.2024 über die 
Internetseite der Stadt Norden unter der Adresse https://www.norden.de/Planen-
Bauen/Planen/Planungsbeteiligung. 
 
Auf das Internetportal des Landes Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de, über welches die 
Planungsunterlagen ebenfalls eingesehen werden können, wird hingewiesen.  
 
Neben der Verfügbarmachung der Planungsunterlagen im Internet stehen diese im oben genannten 
Zeitraum unter folgender Adresse zur Unterrichtung, Erörterung und Äußerung zur Verfügung: 
Stadt Norden, Am Markt 24, 26506 Norden, Fachdienst 3.1 – Stadtentwicklung.  
 
Für die Einsichtnahme der Unterlagen bestehen folgende Möglichkeiten:  
 
1. Terminbuchung auf der Internetseite der Stadt Norden unter der Adresse http://www.termine-
reservieren.de/termine/norden/.  
 

https://www.norden.de/Planen-Bauen/Planen/Planungsbeteiligung
https://www.norden.de/Planen-Bauen/Planen/Planungsbeteiligung
https://uvp.niedersachsen.de/
http://www.termine-reservieren.de/termine/norden/
http://www.termine-reservieren.de/termine/norden/
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2. Terminvergabe am Empfangsschalter des Rathauses der Stadt Norden, Am Markt 15, 26506 Norden. 
Vereinbart werden können Termine in den Zeiten Mo. – Do. von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 bis 
16:00 Uhr.  
 
3. Telefonische Terminvereinbarung. Die Einsichtnahme der Unterlagen kann nach individueller 
Vereinbarung auch außerhalb der angegebenen Uhrzeiten erfolgen. Kontakt: Herr Niehoff, 04931/923-
535, Herr von Hardenberg 04931/923-337 und Herr Männel, 04931/923-338.   
 
Ebenfalls hingewiesen wird auf die Möglichkeit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Teil 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB. 
Die Bekanntmachung ist in der Zeit vom 07.06.2024 bis zum 05.07.2024 gem. § 10 der Hauptsatzung 
der Stadt Norden im Aushang des Rathauses einzusehen sowie im Internet unter der Adresse 
www.norden.de/Rathaus-Politik/Aktuelles/Bekanntmachungen nachzulesen. 
 
Norden, 30.05.2024  
 
Stadt Norden 
 
Der Bürgermeister 
Eiben 
 

 
Hauptsatzung der Gemeinde Dornum 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom  
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Dornum 
in seiner Sitzung am 30. Mai 2024 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 Bezeichnung, Name 
 
Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen “Gemeinde Dornum“. 
 

§ 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel 
 
(1) Die Gemeinde führt eine gold-schwarz geteilte Flagge, zentriert aufliegend mit dem Wappenschild 

der Gemeinde Dornum. 
 

(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde Dornum und die Umschrift „Gemeinde 
Dornum“. Das Wappen zeigt einen in Gold aufgerichteten rotbewehrten und rotbezungten 
schwarzen Bären mit einem goldenen Halsband. 
 

§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
 
(1) Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG beschließt der Rat, wenn der 

Vermögenswert 12.500,00 € übersteigt. 
 
(2) Über Verträge nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG der Gemeinde mit Ratsmitgliedern, sonstigen 

Mitgliedern von Ausschüssen (und des Ortsrates) oder mit dem Bürgermeister beschließt der Rat, 
wenn der Vermögenswert 1.500 € übersteigt. Ein solcher Beschluss ist nicht erforderlich, soweit 
es sich um Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt. 
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 § 4 Geschäfte der laufenden Verwaltung 
 
Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen solche, die nicht von grundsätzlicher, über den 
Einzelfall hinausgehender Bedeutung sind und deshalb eine besondere Beurteilung erfordern, sondern 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden Verwaltungsregeln erledigt 
werden und für die Gemeinde sachlich und finanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind. Dazu 
gehören insbesondere: 
 

a) die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ordnungen usw. abzuschließenden oder 
regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte des täglichen Verkehrs. 
 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder 
ortsrechtlicher Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind, 
Heranziehen zu Gemeindeabgaben, 
Löschungsbewilligungen, 
Abtretungserklärungen,  
Vorrangseinräumungen und  
Rangrücktrittserklärungen 
 

c) Rechtsgeschäfte, bei denen im Einzelnen folgende Wertgrenzen nicht überschritten werden: 
 
1. Bei Verfügungen über das Gemeindevermögen 1.500 € 
 - ausgenommen Schenkungen 

2. Bei Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 10.000 € 
 (Jahresbeiträge) 

3. Bei der Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen 5.000 € 
 Ausgaben 

4. Bei Stundungen von Forderungen 5.000 € 
 - ohne Wertgrenze bis zu 6 Monaten 

5. Bei Niederschlagung und Erlass von Forderungen 1.000 € 

6. Verträge über Lieferung und Leistungen im Rahmen 
  des Haushaltsplanes (inklusive Leasingverträge) 15.000 € 
  (netto Auftragssumme) 

 
§ 5 

Vertretung der Bürgermeisterin oder  
des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten zwei ehrenamtliche Vertreterinnen 

und/oder Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der 
repräsentativen Vertretung der Gemeinde, bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses 
einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des 
Verwaltungsausschusses, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer 
Pflichtenbelehrung vertreten.  
 

(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll eine 
Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeichnung stellvertretende 
Bürgermeisterin oder stellvertretender Bürgermeister mit einem Zusatz, aus dem sich die 
Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 
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§ 6 Ortsrat 
 

(1) Im Gemeindeteil Neßmersiel, bestehend aus der früheren Gemeinde Neßmersiel, wird ein Ortsrat 
gewählt. 
 

(2) Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt 5.  
 

(3) Ratsmitglieder, die in der Ortschaft wohnen, gehören dem Ortsrat mit beratender Stimme an. 
 

(4) Abweichend von § 93 NKomVG ordnet in dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung 
des Ortsrates nicht eingeholt werden kann, der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem 
Ortsbürgermeister die notwendigen Maßnahmen an. Der Ortsbürgermeister hat den Ortsrat 
hiervon unverzüglich zu unterrichten. 
 

(5) Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister erfüllen die folgenden Hilfsfunktionen für die 
Gemeindeverwaltung: 

 
a) Aussprechen von Glückwünschen an Altersjubilare, die das 80. Lebensjahr vollendet haben (ab 

Vollendung des 90. Lebensjahres sowie bei Goldenen Hochzeiten etc. in Begleitung des 
Bürgermeisters). 

b) Ausgabe von Antragsvordrucken und Annahme von Anträgen, 
c) Mithilfe bei Erhebungen für Statistiken und Zählungen (einschl. der Benennung und 

Beauftragung von Sammlern und Zählern), 
d) Beschickung der Bekanntmachungskästen, 
e) Meldung von Schäden, Gefahrenpunkten, Störungen, Verunreinigungen (Straßen, Wege, 

Gewässer, Ortsbeleuchtung usw.). 
f) Sonstige, im Einzelfall vom Bürgermeister zu übertragene Aufgaben, die auf die Ortschaft 

bezogen und für die Erledigung durch den Ortsbürgermeister geeignet sind. 
 

§ 7 Ortsvorsteherin / Ortsvorsteher 
 

(1) Im Gebiet der Gemeinde Dornum werden folgende Ortschaften mit Ortsvorsteherinnen oder 
Ortsvorsteher gebildet: 

 
Dornum 
Roggenstede 
Schwittersum 
Westeraccum 
Dornumergrode 
Dornumersiel/Westeraccumersiel 
Westerbur 
Nesse 
Westdorf 
 

(2) Die Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher erfüllen die folgenden Hilfsfunktionen für die 
Gemeindeverwaltung: 

 
a) Aussprechen von Glückwünschen an Altersjubilare, die das 80. Lebensjahr vollendet haben (ab 

Vollendung des 90. Lebensjahres sowie bei Goldenen Hochzeiten etc. in Begleitung des 
Bürgermeisters), 

b) Ausgabe von Antragsvordrucken und Annahme von Anträgen, 
c) Mithilfe bei Erhebungen für Statistiken und Zählungen (einschl. der Benennung und 

Beauftragung von Sammlern und Zählern), 
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d) Meldung von Schäden, Gefahrenpunkten, Störungen, Verunreinigungen (Straßen, Wege, 
Gewässer, Ortsbeleuchtung usw.). 

e) Sonstige, im Einzelfall vom Bürgermeister zu übertragene Aufgaben, die auf die Ortschaft 
bezogen und für die Erledigung durch Ortsvorsteher geeignet sind. 

 
§ 8 Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei 

der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie 
gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können 
bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht 
entsprochen ist. 
 

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Dornum zum 
Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von dem 
Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung 
zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt 
haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 
 

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten 
verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung 
zurückzuweisen. 
 

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines 
noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden 
Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder 
Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
 

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, 
sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig 
ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung 
an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 

 
§ 9 Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Dornum werden im elektronischen „Amtsblatt für den 

Landkreis Aurich“ verkündet bzw. bekannt gemacht. Gleiches gilt für öffentliche 
Bekanntmachungen der Gemeinde Dornum, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das 
elektronische Amtsblatt wird auf der Internetseite des Landkreises Aurich (https://www.landkreis-
aurich.de/amtsblatt) zur Verfügung gestellt.  
 

(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die 
Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde 
während der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird 
der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder 
Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. Die 
Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.  
 
 
 

https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt
https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt
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(3) Sonstige Angelegenheiten, deren öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung gesetzlich 
vorgeschrieben ist, sind durch Aushang für die Dauer von 7 Tagen – soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist – am Rathaus und auf der Homepage der Gemeinde Dornum (https://www.gemeinde-
dornum.de) zu veröffentlichen.  
 

(4) Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch 
Aushang an der Bekanntmachungstafel am Rathaus veröffentlicht. 

 
§ 10 Einwohnerversammlungen 

 
Bei Bedarf unterrichtet der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwohner durch 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes oder für 
Ortschaften. Die Rechte des Ortsrates nach § 94 Abs. 1 Satz 3 NKomVG bleiben unberührt. Zeit, Ort 
und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 12 mindestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung der Gemeinde Dornum vom 15.12.2011 sowie die 1. Änderung der Hauptsatzung vom 
6.12.2023 außer Kraft. 
 
Dornum, den 03.06.2024 
 
Gemeinde Dornum 
 
Der Bürgermeister 
Trännapp 
 

 
Satzung der Gemeinde Ihlow über die Erhebung von Betreuungsentgelten in 

Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege im Landkreis Aurich 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m.  

§ 90 Abs. 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i.V.m. § 22 Niedersächsische Gesetz 

über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat 

der Gemeinde Ihlow am 30.05.2024 folgende Satzung zur Erhebung von Betreuungsentgelten für die 

Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege beschlossen:  

 

§ 1 Geltungsbereich und Inhalt der Entgeltordnung 

 

(1) Gem. § 22 SGB VIII i.V.m. § 2 Abs. 1 des Nds. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. 

KiTaG) erfüllen Kindertagesstätten und die Kindertagespflege einen eigenen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Dieser zielt auf die gleichberechtigte, inklusive gesellschaftliche Teilhabe aller 

Kinder und auf die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und 

selbstbestimmten Persönlichkeiten ab sowie den Auftrag die Erziehung und Bildung in der Familie 

zu unterstützen.  

 

 

 

https://www.gemeinde-dornum.de/
https://www.gemeinde-dornum.de/
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(2) Diese Satzung regelt die öffentlich-rechtliche Erhebung und Zahlung von Entgelten für den Besuch 

von Kindertageseinrichtungen in Form von Krippen, Kindertagespflegestellen, Kindergärten und 

Horten sowie altersübergreifenden Gruppen – nachfolgend, sofern nicht anders bezeichnet- 

Kindertageseinrichtungen genannt. 

 

(3) Unter Besuch im Sinne dieser Satzung ist die Betreuung von Kindern in den 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Ihlow zu den festgesetzten Zeiten zu verstehen. 

 

§ 2 Entgelte für den Besuch von Kindertageseinrichtungen 

 

(1) Für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Ihlow wird von 

der/dem/den Sorgeberechtigten ein monatliches Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgeltes ergibt 

sich aus der Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist.  

 

(2) Das monatliche Nettofamilieneinkommen ist ein Zwölftel des Jahresnettofamilieneinkommens. 

Das Jahresnettofamilieneinkommen wird unter Anwendung des § 16 Wohngeldgesetz ermittelt.  

 

(3) Zusätzlich zum Entgelt für die Betreuung sind noch weitere Entgelte für die Verpflegung des 

Kindes/der Kinder zu zahlen, die sich nach dem Angebot der betreuenden Kindertageseinrichtung 

richten. Weitere Einzelheiten werden über den schriftlichen Betreuungsvertrag der jeweiligen 

Kindertageseinrichtung geregelt. 

 

(4) Das zu zahlende Entgelt kann auf Antrag ganz oder teilweise vom Landkreis Aurich (Amt für Jugend 

und Soziales) übernommen werden, wenn die Belastung den Sorgeberechtigten und dem Kind 

nicht zuzumuten ist. Die Berechnung der zumutbaren Belastung erfolgt durch die Gemeinde Ihlow. 

Die Prüfung orientiert sich dabei an der Berechnung der sozialhilferechtlichen Einkommensgrenze.  

 

(5) Die Entgelte werden jeweils zum Beginn eines Kindergartenjahres (01.08.) analog zu den 

prozentualen Entgelterhöhungen des Tarifvertrages öffentlicher Dienst -Sozial- und 

Erziehungsdienst (TvöD-SuE)- angepasst. Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. Diese 

Anpassungsregelung greift ab dem 01.08.2027.  

 

§ 3 Entgeltschuldner 

 

(1) Entgeltschuldner sind die Sorgeberechtigten bzw. die Elternteile der Kinder, die in der 

Kindertageseinrichtung, für die diese Entgeltsatzung gilt, betreut werden und gemeinsam mit den 

Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft leben.  

 

(2) Entgeltschuldner sind daneben auch diejenigen, die die Aufnahme von Kindern in die 

Kindertageseinrichtung veranlasst haben.  

 

(3) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.  

 

§ 4 Einkommen 

 

(1) Maßgebend ist das Jahreseinkommen der/des Sorgeberechtigten und des zu betreuenden 

Kindes/der zu betreuenden Kinder, das die Entgeltpflichtigen in dem Kalenderjahr haben, das dem 

Beginn bzw. einer Fortsetzung der Kindertagesbetreuung vorangeht (Bemessungszeitraum). Ist in 

den vergangenen zwölf Monaten keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen worden, ist bei der 
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Berechnung stets das aktuelle Einkommen zu berücksichtigen. Das Kindergartenjahr umfasst den 

Zeitraum vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Einkommen werden höchstens 

bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Deutschen Rentenversicherung (Anlage 2 zum Sozialbuch – 

Sechsten Buch Gesetzliche Rentenversicherung) berücksichtigt.  

  

(2) Als Nachweis dient eine dafür vorgesehene Erklärung über die Einkommensverhältnisse und zwar 

mit allen Belegen, d. h. vorrangig den maßgeblichen Einkommensteuerbescheid, Lohn- und 

Gehaltsbescheinigungen, alternativ die Lohnsteuerbescheinigung des vergangenen Jahres. Bei 

Selbstständigen ist der vom Steuerberater ausgefüllte Bogen zur Einkommensermittlung 

vorzulegen, ersatzweise können auch Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. 

betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) eines Steuerberaters anerkannt werden. Können die 

aufgezählten Dokumente nicht vorgelegt werden, kann im Einzelfall das Einkommen durch andere, 

ebenso geeignete Nachweise belegt werden. Zudem haben die Sorgeberechtigten für die 

Festsetzung eines Entgeltes auf Verlangen der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 

zuzustimmen. Werden keine Angaben gemacht oder keine ausreichenden Nachweise vorgelegt, 

erfolgt eine Einstufung in die höchste Einkommensstufe. Wurde aufgrund der fehlenden 

Mitwirkung das höchste Entgelt festgesetzt, erfolgt eine Änderung des Entgeltes bei nachgeholter 

Mitwirkung erst ab dem Monat, in dem die vollständigen Unterlagen vorliegen. 

 

(3) Für die Berechnung des Einkommens werden die Regelungen aus den §§ 13 - 16 sowie § 18 WoGG 

angewandt.  

 

(4) Lebt das/leben die in einer Kindertageseinrichtung der Gemeinde Ihlow betreute(n) Kind(er) mit 

nur einer/einem Sorgeberechtigten in einer Haushaltsgemeinschaft, so sind die Einkünfte dieser/ 

dieses Sorgeberechtigten maßgeblich und zusammen mit den Einkünften des Kindes/der Kinder 

nachzuweisen. 

 

(5) Leben die Sorgeberechtigten beide mit dem/den betreuten Kind(ern) in einer 

Haushaltsgemeinschaft, ist das Einkommen beider Sorgeberechtigten zusammen zu 

berücksichtigen und gemeinsam mit den Einkünften des Kindes/der Kinder nachzuweisen. 

 

(6) Die/Der Sorgeberechtigte, bei dem das Kind lebt, die/der Leistungen zur Sicherstellung des 

Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), nach dem Zwölften 

Sozialgesetzbuch (SGB XII), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), nach dem 

Wohngeldgesetz (WoGG) oder den Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

beziehen, haben für die Dauer des nachgewiesenen Bezuges kein Entgelt zu leisten.  

 

(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn  

 

a.) ein Elternteil, der nicht sorgeberechtigt ist, mit dem betreuten Kind/den betreuten Kindern in 

einer Haushaltsgemeinschaft lebt oder  

b.) wenn eine Dritte/ein Dritter, die/der nicht Sorgeberechtigte /-r und nicht Elternteil ist, mit dem 

betreuten Kind/den betreuten Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft lebt und dieses Mitglied 

der Haushaltsgemeinschaft einen steuerlichen Vorteil durch die Berücksichtigung des Kindes/der 

Kinder hat. 
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(8)  Änderungen der Einkommensverhältnisse um mehr als 15 % sind unverzüglich anzugeben und 

nachzuweisen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu einem anderen Entgelt führen, 

werden ab dem Monat, in dem dies der Gemeinde mitgeteilt bzw. der Nachweis der Gemeinde 

vorliegt, neu und mit Wirkung für die Vergangenheit berechnet. Die Gemeinde behält sich eine 

regelmäßige Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Entgeltpflichtigen vor. 

 

(9)  Die Entgeltschuldner können sich zur Zahlung des höchsten Entgeltes der jeweiligen 

Betreuungszeit verpflichten. Dies ist schriftlich zu erklären. Diese Erklärung kann jederzeit für die 

Zukunft widerrufen werden. Eine Einkommensüberprüfung entfällt in diesem Fall.  

 

§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Entgelte 

 

(1) Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes besteht mit der Aufnahme des Kindes in der 

Kindertageseinrichtung.  

 

(2) Im Aufnahmemonat ist der vollständige Entgeltbetrag zu zahlen, wenn die Aufnahme vom 01.-14. 

eines Monats erfolgt und das hälftige Entgelt ist zu zahlen, wenn die Aufnahme vom 15.-31. eines 

Monats erfolgte.  

 

(3) Das Entgelt ist monatlich zu zahlen und jeweils spätestens am 15. des jeweiligen Monats fällig. 

 

(4) Das Entgelt ist für einen vollen Monat und für die/den gesamte(n) vereinbarte(n) Zeit/Zeitraum zu 

entrichten. 

 

(5) Mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses endet die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes. 

Wird das Betreuungsverhältnis jedoch während der letzten drei Monate des Kindergartenjahres 

beendet, so ist das Entgelt bis zum Ende des Kindergartenjahres zu entrichten, ausgenommen bei 

Fortzug aus der Gemeinde. Hierbei gilt die Regelung aus Abs. 2 entsprechend.  Ein Kindergartenjahr 

beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres.  

 

(6) Die Zahlungsverpflichtung entfällt in dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet. 

Sofern das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, besteht jedoch eine einkommensunabhängige 

Zahlungsverpflichtung in Höhe von 25,00 € monatlich für die 9. Betreuungsstunde und eine 

Zahlungsverpflichtung in Höhe von 50,00 € monatlich für die 10. Betreuungsstunde des Tages in 

der Kindertageseinrichtung. Die Regelung aus § 2 Abs. 5 wird analog angewandt.  

 

(7) Eine vorübergehende Schließung der Kindertageseinrichtung sowie ein vorübergehendes 

Fernbleiben des Kindes berechtigen nicht zur Ermäßigung bzw. zum Erlass des Entgeltes. Dies gilt 

z.B. für die Schließung der Kindertageseinrichtung während der Ferienzeiten oder 

Fortbildungen. Sollte die Gemeinde eine Schließung der Kindertageseinrichtung für mindestens 

vier Wochen am Stück anordnen, führt dies zum vollständigen Verzicht der Entgelterhebung für 

diesen Zeitraum.  

 

(8) Bei einer Unterbrechung der Betreuung durch Krankheit des Kindes von mehr als vier Wochen am 

Stück kann das Entgelt auf Antrag für den betroffenen Zeitraum erstattet werden. Dem Antrag ist 

eine ärztliche Bescheinigung beizufügen.  

 

(9)  Das Entgelt wird für die Zeit der Eingewöhnung in voller Höhe fällig.  
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(10)  Rückständige Entgelte können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.  

 

(11)  Kommen die Entgeltpflichtigen ihrer Zahlungsverpflichtung an zwei aufeinanderfolgenden 

Monaten schuldhaft nicht nach, kann der Betreuungsvertrag seitens des Trägers gekündigt 

werden.  

 

§ 6 Erlass der Entgeltverpflichtung  

 

(1) Das Entgelt kann nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen und vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. 

 

(2) Der Antrag wird frühestens ab dem Monat, in dem er bei der Gemeinde Ihlow eingeht, 

berücksichtigt. 

 

§ 7 Geschwisterregelung 

 

(1) Besuchen mehrere Kinder einer Familie, die in einem Haushalt leben, gleichzeitig eine 

Kindertageseinrichtung, wird für das zweite Kind von der/dem/den Sorgeberechtigten das hälftige 

Entgelt erhoben. Für jedes weitere gleichzeitig betreute Kind entfällt die Zahlungsverpflichtung.  

 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Kinder, die der Beitragsfreiheit nach § 22 Abs. 2 Satz 2 Nds. 

Kindertagesstättengesetz unterliegen. In den Fällen des Satzes 1 wird für das direkt nachfolgende 

Geschwisterkind ein Entgelt erhoben, welches sich aus der in dieser Satzung normierten 

Berechnung ergibt.  

 

(3) Bei der Betrachtung für welches Kind das volle oder hälftige bzw. kein Entgelt erhoben wird, gilt 

das jeweilige Geburtsjahr, beginnend mit dem ältesten Kind.  

 

§ 8 Regelung von Einzelheiten 

 

Die Gemeinde Ihlow wird ermächtigt, weitere Einzelheiten, die mit dem Aufenthalt des Kindes/der 

Kinder und dem Betriebsablauf der Kindertageseinrichtung in Zusammenhang stehen, gesondert zu 

regeln. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die am 24.05.2022 zum 01.08.2022 

beschlossene Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten der 

Gemeinde Ihlow außer Kraft. 

 

Ihlow, 30.05.2024 

 

Gemeinde Ihlow  

 

Der Bürgermeister 

Ulrichs 
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Anlage 1 
 

 
 
Die Zahlungsverpflichtung entfällt in dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet. 

Sofern das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, besteht jedoch eine einkommensunabhängige 

Zahlungsverpflichtung in Höhe von 25,00 € monatlich für die 9. Betreuungsstunde und eine 

Zahlungsverpflichtung in Höhe von 50,00 € monatlich für die 10. Betreuungsstunde des Tages in der 

Kindertageseinrichtung. 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung im Flecken Marienhafe 

Inkrafttreten des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 0235  
„Neubau Aldimarkt Mühlenloog“ 

 
Der Rat des Flecken Marienhafe hat am 16.04.2024 in öffentlicher Sitzung den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 0235 „Neubau Aldimarkt Mühlenloog“ mit dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit Begründung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,7 ha und 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich: 
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Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt tritt der Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 0235 
„Neubau Aldimarkt Mühlenloog“ mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 
BauGB). 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 0235 mit Begründung sowie der Planung zugrundeliegende 
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) können bei der Außenstelle des 
Rathauses der Samtgemeinde Brookmerland, Rosenstraße 7, 26529 Marienhafe während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht 
innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden 
gemäß § 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Flecken Marienhafe unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Marienhafe, 05.06.2024 
 
Gemeinde Marienhafe 
 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Behrends 
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